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und Festsetzung von Preisen für Betriebe, Kombinate, Ein
richtungen und private Gewerbetreibende neu geregelt 
worden. Zu den Pflichten der Betriebe bei der termin
gemäßen Stellung der Preisanträge gehört insbesondere 
die Abstimmung der Preisanträge mit den Hauptabneh
mern der betreffenden Erzeugnisse. Anträge auf Preis
festsetzungen können auch gestellt werden, wenn bei Ko
operationslieferungen und -leistungen Vereinbarungspreise 
zu bilden sind und der Betrieb mit seinem Kooperations
partner nicht zu einer Preisvereinbarung gelangt.

Für Verletzungen der Preisantragspflicht, der staatlichen 
Direktiven und Rechtsvorschriften über die selbständige 
Einstufung oder Festlegung der Preise sowie der Pflicht, 
die beantragten Preise mit den Hauptabnehmern abzustim
men, werden Ordnungsstrafen angedroht. Die Durchfüh
rung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den in der AO 
genannten Leitern der staatlichen Organe auf dem Gebiet 
der Preisbildung.

In Ergänzung der AO Nr. Pr. 252 ist die AO Nr. Pr. 
252/1 über das Preisantragsverfahren — Produktionsmittel 
und Konsumgüter — vom 30. November 1977 (GBl.-Sdr. 
Nr. 941) ergangen. Sie regelt für diesen Bereich die Auf
gaben der Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie 
der zentralen Staatsorgane und der Preiskoordinierungs
organe. Ferner enthält sie Bestimmungen über das Preis
antragsverfahren bei Produktionsverlagerung sowie über 
die Bekanntgabe der Kosten- und Preisvorgaben, der nach 
dieser AO festgesetzten Preise und der Normative für die 
Preisbildung.

Die 2. DB zur VO über produktgebundene Abgaben und 
Subventionen — 2. PADB Preisausgleichszuführungen und 
Preisausgleichsabführungen — vom 29. Dezember 1977 
(GBl. I 1978 Nr. 3 S. 54) regelt das Verfahren der Zahlung 
von Preisausgleichszuführungen aus dem Staatshaushalt 
und von Preisausgleichsabführungen an den Staatshaushalt 
für die in der AO genannten Betriebe. Diese Zuführungen 
und Abführungen werden angewendet, wenn neue Indu
striepreise für Erzeugnisse und Leistungen in Kraft treten 
und in den Preisvorschriften festgelegt ist, daß gegenüber 
bestimmten Abnehmern dieser Erzeugnisse und Leistungen 
die gesetzlichen Preise nach dem bisherigen Stand (bis
herige Preise) unverändert beizubehalten sind.

Die Betriebe der Lieferbereiche haben für Lieferungen 
und Leistungen, für die nach den Preisvorschriften gegen
über bestimmten Abnehmern bisherige Preise Anwen
dung finden, Anspruch auf Preisausgleichszuführungen, 
wenn der neue Preis höher ist als der bisherige Preis. Ist 
der neue Preis niedriger als der bisherige Preis, ist die 
Preisdifferenz als Preisausgleichsabführung zu entrichten.

Die DB legt weiterhin fest, zu welchem Zeitpunkt der 
Zahlungsanspruch auf Preisausgleichszuführungen bzw. die 
Zahlungsverpflichtung für Preisausgleichsabführungen ent
steht, wie ihre Höhe zu ermitteln ist, bei welchen staat
lichen bzw. wirtschaftsleitenden Organen Zuführungen zu 
beantragen bzw. Abführungen zu ehtrichten und abzu
rechnen sind.

Auch für Betriebe der Abnehmerbereiche, die Erzeug
nisse und Leistungen zu bisherigen Preisen beziehen (ins
besondere Genossenschaften des Handwerks, Produktions
genossenschaften werktätiger See- und Küstenfischer, pri
vate Handwerker und Gewerbetreibende sowie selbstän
dig Tätige), kommen solche Preisausgleichszuführungen 
bzw. -abführungen in bestimmten Fällen zur Anwendung. 
Grundlage und Ermittlung der Höhe der Preisausgleichs
zuführungen und -abführungen sowie der Zeitpunkt des 
Entstehens des Zahlungsanspruchs bzw. der Zahlungsver
pflichtung werden auch für diese Betriebe exakt geregelt.

*

Die AO zur Grundstücksverkehrsverordnung vom 23. Ja
nuar 1978 (GBl. I Nr. 5 S. 79) regelt in Durchführung des 
§ 14 GVVO das Verfahren beim Verzicht auf das Eigen
tum an einem Grundstück (§ 310 ZGB), bei der gesetzlichen 
Erbfolge des Staates (§ 369 ZGB) und bei der Ausübung 
des staatlichen Vorerwerbsrechts (§§ 11 bis 15 GWO). Sie 
enthält insbesondere Zuständigkeitsregelungen sowie Vor
schriften, wie bei Ausübung des staatlichen Vorerwerbs
rechts die Entschädigung des bisherigen Eigentümers zu 
erfolgen hat und wie die Grundstückswerte bei Eigen
tumsverzicht und gesetzlicher Erbfolge des Staates festzu
stellen und die Rechte der Gläubiger zu behandeln sind.

*

Die AO über den Handel mit Sammlerbriefmarken, 
philatelistischem Material und Zubehör vom 1. März 1978 
(GBl. I Nr. 7 S. 105) regelt die Beziehungen, die auf die
sem Gebiet zwischen Großhandel, Einzelhandel und Bür
gern entstehen.

Der Großhandel mit Sammlerbriefmarken wird aus
schließlich durch den VEB Philatelie durchgeführt. Der 
Einzelhandel mit Sammlerbriefmarken bedarf der staat
lichen Genehmigung durch den Stellvertreter des Vorsit
zenden des Rates des Bezirkes für Handel und Versorgung. 
Für Verkaufseinrichtungen des privaten und des Kommis
sionseinzelhandels erfolgt die staatliche Genehmigung in 
Zusammenhang mit der Erteilung der Gewerbegenehmi
gung.

Die AO regelt im einzelnen die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten des VEB Philatelie und der Leiter der Einzel
handelsbetriebe. Der Einzelhandel mit Sammlerbriefmar
ken wird durch Fachverkaufseinrichtungen, Auswahl
dienste und Auktionen entsprechend den Bestimmungen 
der AO durchgeführt.

Der Leiter des VEB Philatelie und die Leiter der Ein
zelhandelsbetriebe haben insbesondere durch vorbeugende 
Kontrollen und Inventuren Ordnung und Sicherheit beim 
Handel mit Sammlerbriefmarken zu gewährleisten. Unter
lagen über den Verkauf, den Ankauf, die Übernahme in 
Kommission, den Auswahldienst und die Auktionen sind 
mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

Wer schuldhaft entgegen den Bestimmungen der AO 
ohne staatliche Genehmigung mit Sammlerbriefmarken 
handelt, Festlegungen in der staatlichen Genehmigung 
nicht einhält oder seine Handelstätigkeit ohne staatliche 
Genehmigung verändert, kann mit Ordnungsstrafen be
legt werden. Die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens obliegt dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirks für Handel und Versorgung.

•

Unter den neuen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 
Sozialpolitik und des Arbeitsrechts ist an erster Stelle die 
VO über das Betriebsgesundheitswesen und die Arbeits
hygieneinspektion vom 11. Januar 1978 (GBl. I Nr. 4 S. 61)
zu nennen, die der Verwirklichung der in § 201 AGB fest
gelegten Grundsätze des Gesundheitsschutzes der Werk
tätigen dient und im engen Zusammenhang mit der Ar- 
beitsschutzVO vom 1, Dezember 1977 (GBl. I Nr. 36 S. 405)7 
steht.

Die VO regelt die Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Gesundheitswesens beim Gesundheitsschutz der Werktäti
gen in den Betrieben, Kombinaten, Genossenschaften und 
Einrichtungen. Zu den Aufgaben der Einrichtungen des 
Betriebsgesundheitswesens (Betriebspolikliniken, Betriebs
ambulatorien, Betriebssanitätsstellen und Betriebs
krankenhäuser) als Bestandteil des staatlichen Gesund
heitswesens der DDR gehören die medizinische und arbeits
medizinische Betreuung der Werktätigen sowie die arbeits
hygienische Beratung und die hygienische Kontrolle der 
Betriebe.

Zusammen mit den Betriebsleitern und den Betriebs
gewerkschaftsleitungen führen die Leiter der Einrichtungen 
des Betriebsgesundheitswesens Betriebsbegehungen durch 
und nehmen auf die hygienische und physiologische Gestal
tung von Arbeitsmitteln, Arbeitsverfahren und Arbeits
stätten Einfluß. Sie kontrollieren die Einhaltung der hy
gienischen Bestimmungen im Betrieb, insbesondere in sani
tären Anlagen, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfle
gung u. ä. In Fällen unmittelbarer Gefahr einer erheblichen 
Gesundheitsschädigung von Werktätigen sind sie berech
tigt, vom Leiter des Betriebes sofortige Maßnahmen zur 
Beseitigung der Gefahren zu verlangen.

Die VO regelt des weiteren die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der Arbeitshygieneinspektion. Diese hat die Auf
gabe, die Betriebe bei der Verwirklichung der Rechtsvor
schriften auf dem Gebiet der Arbeitshygiene und die Ein
richtungen des Betriebsgesundheitswesens bei der arbeits
medizinischen Betreuung der Werktätigen anzuleiten und 
zu kontrollieren. Von besonderer Bedeutung ist die den 
Arbeitshygieneinspektionen obliegende Begutachtung von 
Vorhereitungs- und Projektierungsunterlagen für Ratio
nalisierungsmaßnahmen und Investitionsvorhaben.

Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit sind die Leiter und 
Kontrollbeauftragten der Arbeitshygieneinspektion berech-


